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INFO ▪ Preisbestandteile Strompreis ▪  
 

Der Strompreis besteht mittlerweile aus sehr vielen Preisbestandteilen, die wiederum auf unterschiedliche Gesetze zurückzuführen 
sind. Nachfolgend haben wir Ihnen kurze Erläuterungen zu allen staatlich gesetzten bzw. regulierten Preisbestandteilen 
zusammengestellt – diese Bestandteile sind für uns als Stromvertrieb nicht beeinflussbar.  

EEG-Umlage 

Mit der EEG-Umlage wird die Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien gesetzlich gefördert. Die aus dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) entstehenden Mehrbelastungen werden bundesweit an die Letztverbraucher 
weitergegeben (als EEG-Umlage seit Januar 2010). 

KWKG-Umlage 

Mit der KWKG-Umlage wird die ressourcenschonende gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme gesetzlich 
gefördert. Die aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) entstehenden Belastungen werden bundesweit an die 
Letztverbraucher weitergegeben. Die Umlage gibt es seit Mai 2000. 

§ 19 StromNEV-Umlage 

Mit der § 19 StromNEV-Umlage wird die Entlastung stromintensiver Unternehmen von Netzentgelten gesetzlich finanziert. 
Die aus diesen Entlastungen der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) entstehenden Kosten werden bundesweit 
an alle Letztverbraucher weitergegeben. Seit Januar 2012 wird die Entlastung als bundesweite Umlage direkt von allen 
Endverbrauchern getragen. 

Offshore-Netzumlage 

Mit den Einnahmen aus der Offshore-Netzumlage nach § 17f Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) werden die Kosten aus 
Entschädigungen bei Störungen oder Verzögerungen der Anbindung von Offshore-Anlagen sowie die Kosten aus 
Errichtung und Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen gedeckt. Die aus der Offshore-Netzumlage entstehenden 
Belastungen werden als bundesweite Umlage seit Januar 2013 an die Verbraucher weitergegeben (ehemals: Offshore-
Haftungsumlage). 

AbLa-Umlage 

Hierbei handelt es sich um eine Umlage zur Vorhaltung von Abschaltleistung nach der Verordnung zu abschaltbaren 
Lasten. Mit der Umlage werden die Anbieter von Abschaltleistung aus abschaltbaren Lasten vergütet, falls der 
Netzbetreiber diese zum Zweck der Systemstabilisierung abruft. Die Umlage ist bundesweit einheitlich und wurde zum 01. 
Januar 2014 eingeführt. 

Netzentgelte 

Die Kosten für die Netzinfrastruktur werden über die regulierten Netzentgelte (inkl. des Entgeltes für den konventionellen 
Messstellenbetrieb) auf die Netznutzer und damit die Letztverbraucher im jeweiligen Versorgungsgebiet verteilt. Die 
Regulierungsbehörden von Bund (Bundesnetzagentur) und Ländern stellen sicher, dass die Netzentgelte angemessen 
und diskriminierungsfrei sind. Die Netzentgelte können sich regional deutlich unterscheiden. 

Konzessionsabgabe 

Die Konzessionsabgabe ist ein Entgelt an die Kommune dafür, dass Straßen und Wege für den Betrieb von Stromleitungen 
benutzt werden können. Ihre Höhe variiert in Abhängigkeit von der Gemeindegröße. 

Stromsteuer / Energiesteuer 

Die Stromsteuer (bzw. Energiesteuer bei Erdgas) ist eine durch das Stromsteuergesetz/ Energiesteuergesetz geregelte 
Steuer auf den Energieverbrauch. Sie gilt seit April 1999. 

Mehrwertsteuer 

Die Mehrwertsteuer wird auf den gesamten Strompreis mit all seinen Bestandteilen erhoben – sie beträgt vom 01.07.2020 
bis 31.12.2020 16 %; ab dem 01.01.2021 wieder 19 %.  


